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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1955

Norm

EheG §49 Ca

EheG §50

EheG §55 Abs1 c2

Rechtssatz

Hat die geistige Erkrankung einen solchen Grad erreicht, daß dem Ehepartner das Verständnis für das Wesen der Ehe

verloren gegangen ist und er infolgedessen auch kein Emp6nden für die zur Herbeiführung der Ehezerrüttung

geeigneten Tatsachen haben konnte, so kann gegen ihn ein Scheidungsanspruch weder aus den Gründen der §§ 49, 50

EheG noch auf Grund des § 55 EheG erwachsen.
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